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über die Ausgabe neuer Aktien 
 

Unter teilweiser Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 6. Juni 
2008 beschlossenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) hat die Singulus 
Technologies AG ihr satzungsmäßiges Grundkapital gegen Bareinlage und 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 37.355.471,00 
um EUR 3.694.640,00 auf EUR 41.050.111,00 durch Ausgabe von 
3.694.640 auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien mit einem 
Nennwert von EUR 1,00  je Aktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung 
ab dem Geschäftsjahr 2009, erhöht. Die Durchführung der Erhöhung des 
Grundkapitals wurde am 10. März 2010 in das Handelsregister eingetragen. 
Die neuen Aktien sind zum Börsenhandel zugelassen und werden seit dem 
11. März 2010 an der Wertpapierbörse in Frankfurt im regulierten Markt 
(Prime Standard) notiert.  
 
Kahl am Main, im März 2010 
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